
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/9/19 2001/16/0171
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.2001

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §17 Abs1;

GebG 1957 §33 TP8;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2001/16/0172

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 94/16/0112 E 27. Februar 1995 RS 1

Stammrechtssatz

Für die Frage, welches Rechtsgeschäft nach dem Urkundeninhalt anzunehmen ist, ist die von den Vertragsteilen

gewählte Bezeichnung unmaßgeblich; entscheidend ist vielmehr der Vertragsinhalt (Hinweis E 15.11.1984, 83/15/0181,

0182, VwSlg 5930/F 1984).
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